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den eın Teıl der lateinamerikanıschen Konfrontationen folgen, wenn der Kollegialität iın Einheit mıiıt Rom,
aber ohne eıne mächtige lateinamerı1-Bischöfe, möglicherweise auch die sıch nämli;ch der konservatıve Flügel

ständıgen Männer 1m Vatıkan, eıner des Episkopats VO  - der M- kanısche wischeninstanz VCI-

solchen Stelle für notwendig erachten. Spıtze bestärkt sıeht un VO  ; dem ın wirklichen.
Da der neuE Generalsekretär nıcht Nur Puebla gefundenen Konsens abrückt.
weıt WCSR VO  3 der Zentrale iın Bogota ıne solche der Spaltung zutreibende Es bleibt abzuwarten, WwW1€e die CuU«C

residıert un überdies Diözesanbi- Entwicklung ware eın schwerer ück- CELAM-Leıtung ıhren Auftrag,
schof 1ISt; dessen Fınsatz außerhalb der ‚„Kontaktorgan und Ort der Zusam-schlag tür diıe Kırche Lateinamerikas.

menarbeıt un des Dienstes tür die la-Diözese zeıtliıch begrenzt bleibt, 1St IN- Dies könnte allerdings UTr dann gC-
nerhalb des ohl] auch mıt schehen, wenn der Bischofsrat über teinameriıkanıschen Bischofskonfe-
einer VO koordinierende Funktionen hınaus renzen‘‘ (Statuten, rt se1n,Gewichtsverlagerung

austüllt. Für die Zukunft der Kırche ınSekretär Z Präsıdenten rechnen. auch eıne Führungsrolle in theologı1-
scher un pastoralplanerischer aterıe Lateinamerika ware 6S tolgenschwer,
anstreben un! erlangen würde. ach WEl der NEUC azu beitrüge,

starker CELAM eher dafßß Kräfte auseinandertreiben, die dieder ın Puebla vorherrschenden Stim-
unerwunscht INunNng 1St eın starker aber eher Konterenz VO  - Puebla un! der alte

unerwünscht. Dort wurde 1mM egen- CELAM-Präsident ammeln konnten.
teıl eın Erstarken der Bischofskontfe-Hıer begiınnen sıch Zz7wel möglıche BeC- Es o1bt jedoch Anzeıchen, dafß sıch die

gensätzlıche Strömungen abzuzeıich- TENZEIN un! der Ortskirchen manıfest, lateinamerikanıschen Bischöte nıcht
HS  - Entweder wırd der in den vergan- dıe mehr als effizient arbei- VO dem in Puebla eingeschlagenen

Jahren unternommene Versuch tendes Koordinierungsbüro schätzen Weg abbringen lassen werden. [)as BC-
fortgesetzt, die kirchliche Entwick- denn als kirchlich-theologisches Su- rınge Echo auf die Konterenz VO

lung in Lateinamerika ‚„über peramt mı1t Führungsambitionen. (aracas könnte eın solches se1in. Im
in den Griuff bekommen‘‘. [)as Es 1St wahrscheınlıch, da{fß WwW1e€e übrıgen wurde in Caracas eıne Statu-
Wahlergebnis VO  - (CCaracas 1St kaum in ersten Reaktionen kirchlicher tenänderung vorgenOMMeCN, die eınen
registriert un! Wenn als Sıeg der Kon- Stellen auf die Wahl VO  - Caracas Schritt in dieselbe Rıchtung Zur Folge

haben könnte: das Gewicht der reg10-servatıven worden. Das Mag heißt iın Puebla anders gewählt WOÖOT-

auf den ersten Blıck zutretten. Der in den ware. Dort wurde Jjene andere nalen Bischofsgruppen (Brasılien al-
Puebla mühsam, aber auch erfolgreich Strömung sıchtbar, eın erwachendes eın bildet eıne davon), die bereıts bei

Selbstbewulfitsein der okalen Kırche, der Vorbereıitung VO Puebla eıne hilt-vorangetriebenen Annäherung kon-
trarer Standpunkte den Bischö- die sıch ZULtFraut, das VOoO apst Johan- reiche Rolle spielen, soll gestärkt WeEeI -

ten des Subkontinents könnten CI - NCcsSs Paul IT stark akzentulerte Prinzıp den

Gesellschaftliche Entwicklungen
Arztliche Ric  inıen zur Sterbehilfe
Dıie Bundesärztekammer hat Richtlinien Z Sterbehilte das wırd 1im Text selbst angemerkt tast völlıg dem 1m
herausgegeben. Der knappe Text, der das Datum VO vorıgen Jahre VO  — der Schweizerischen Akademıe der
15. Februar tragt, aber erst Ende März veröftentlicht dizınıschen Wissenschaften herausgegebenen Verhaltens-

kodex un! sınd lediglıch juristischem Aspekt denwurde, stellt eınen berutsethisch verbindlichen Ehren-
kodex tür arztliches Handeln un! Verhalten gegenüber deutschen Rechtsverhältnissen angepaßt.
Sterbenden dar Zugleich reNZCN die Richtlinien Ma{(S-
nahmen der Sterbehilte entschieden 1b gegenüber allen
Mafßnahmen un: Verhaltensweisen, die teils Recht,; teıls ım Sterben

Unrecht 1ın den etzten Jahren dem Stichwort Eu-
thanasie diskutiert worden sınd Die Maßnahmen un Der Text geht A4AUS VO  w der Feststellung, da{ß Hılte gegen—
Verhaltensweisen, die Sterbehilte verstanden WeI - über dem Sterbenden den Verpflichtungen des ÄArztes
den, bleiben strikt auf Ma{fßnahmen un! Verhaltena gegenüber den Lebenden gehört. Dıe Priäambel halt test:

Z den Pflichten des Ärztes, das Leben erhalten, dieüber Sterbenden eingeschränkt. Inhaltlıch entsprechen sS1€
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Ges_undheit Zzu \ schützen un! wiederherzustellen SOWI1e eın stark sußjektfies Element seitens des Patiıenten oder

a Leiden ındern, gehört auch, dem Sterbenden bıs se1- dessen Angehörigen hereın. Nur der Arzt 1St salviert. Und
NC Tode helten.“‘ Damıt trıtt die Sterbehilte als eıne klar gezogen 1St der Unterscheidung 7zwiıischen dem
orm der Leidenslinderung auf gleiche Ebene neben Tode nahen Kranken und dem Sterbenden eine Grenze:
Lebenserhaltung un! Heıilung. 7Ziel aller Hılte soll CS se1n, Sterbehilfe 1m Sınne der.Beschränkung auf Leidensmilde-
jedem eın menschenwürdiges Sterben ermöglıchen. rTung betrifft Nur Hilte ım Sterben.
])as neben medizinischem auch menschlichen Beti-
stand des ÄArztes Oraus Ebenso habe der Sterbende An-
spruch auf menschenwürdıge Unterbringung und Be-
LITEUUNG. Insofern richten sıch die VO der Ärztekammer

Wer ist eın Sterbender?
erlassenen Richtlinien nıcht 1Ur auf den betreuenden NıchtSKla?siellungen ZUuUr Reichweite und
ÄArzt; sondern auch auf den Krankenhausbetrieb insge- ZU) ınhaltlichen Verständnıs der ‚„„Rıchtlinien“‘ werden

durch den ‚„„Kommentar““ nachgelietert, der dem Richtli-Samıt Menschenwürdige Pflege 1St Teil der dem Patıenten
leistenden Sterbehilte. nıentext beigegeben 1St Dieser bringt arztlıche, ethische

Im Blick auf das Verhalten des ÄArztes sind die Rıchtlinien un! rechtliche Erläuterungen. Dıe ethischen sınd dabei
VOT allem eipe'm staärkeren Mitspracherecht des Patıen- allgemeınsten formulıert; und 6S 1St nıcht klar ersichtlich,
fen orlıentiert, sOWeılt dieser och urteilsfähig ISt, oder 1mMm worın sS1e sıch VO den äarztlichen, die, wenn schon nıcht
Falle des Fehlens der Urteilstähigkeit der nächsten Ange- der Form, doch dem Inhalt nach, ebentalls ethischer
hörıgen, ohne dafß dem Arzt dadurch seıne Entschei- Natur sınd, eigentlich unterscheiden. Dıie (ethıschen) Kri-
dungsfähigkeitewerden soll Im einzelnen wırd terıen, die neben dem „Grundgedanken‘“, da{fß CS die pr1-
festgelegt: märe Verpflichtung des ÄArztes ISt; dem Patıenten iın jeder

Be1 der Behandlung eınes Sterbenden 1St ach angemés- möglıchen Weiıse beizustehen, geNaNNT werden un! die der
Aufklärung der Wıille des urteilstähigen Patıenten Arzt in seine Entscheidung einzubeziehen at; sollen sein:

die Persönlichkeit un! der Wille des Patıenten, dessen Be-respektieren, ‚„„auch wenn dieser sıch nıcht mı1t der VO

Arzt für geboten gehaltenen Therapıe deckt‘‘ lastbarkeıt durch Schmerzen un! Verstümmelung, die Zu-
e1m bewufßtlosen oder urteilsuntähigen Patıenten sınd mutbarkeit mediızinıscher Eingrifte, die Verfügbarkeit

ım Interesse des Kranken medizinische Behandlungsmadfs- therapeutischer Mittel, die Einstellung der menschliıchen
nahmen VO Arzt als ‚„„Geschäftsführung hne Auftrag“ un gesellschaftlichen Umgebung.
durchzutführen. Dabe1i sınd Hınvweıiıse auf den mutma(ßlı- Wiıchtiger sınd die 1M Kommentar nachgelieterten Defini-
chen Wıillen des Patıenten berücksichtigen. ‚„„Dem DPa- tionen UuN Eingrenzungen. Sterbehilfe wird definiert als
tienten nahestehende Personen mussen angehört werden; „„die Beschränkung auf eıne Linderung Vo Beschwerden
vrechtlich 1aber liegt die letzte Entscheidung e1im Arzt, CS be] gleichzeitigem Verzicht auf lebensverlängernde Ma{iis-

nahmen beım Todkranken‘‘. Di1e Sterbehilte betrifft dense1 denn,; dafß ach den Vorschriften des Bürgerlichen (e-
setzbuches eın Pfleger bestellen un! dessen Einwilli- ımM Sterben Liegenden Menschen, dem eın Kranker
gung einzuholen 1St.  CC Wenn der Patıent unmündıg oder oder Verletzter verstanden wırd, „„be1 dem der Arzt auf-
entmündigt sel, dürte die Behandlung nıcht den grund eıner Reihe klinıscher Zeichen Z Überzeugung
Wıillen der Eltern oder des Vormundes eingeschränkt der kommt, dafß die Krankheiıt iırreversıibel oder die trauma-

tische Schädigung infaust verläuft und der Tod ın kurzerabgebrochen werden.
C) Besteht be] eınem dem Tode nahen Kranken oder Ver- eıt eintreten wird“‘.
etzten Aussıcht aut Besserung, mu{fß der Arzt diejen1- Demgegenüber bleibt die gezielte Lebensverkürzung

durch künstliche Eingriffe in die restliıchen Lebensvor-CMn Behandlungsmafsnahmen einsetzen, die der möglıchen
Heilung un! Linderung des Leidens diıenen können. gange, das Eıintreten des Todes 70 beschleunıgen,

eım Sterbenden oder dem Tode ahe Kranken oder strathare vorsätzliche Tötung Sıe bleibt 1mM Sınne des 716
Verletzten, be] dem das Grundleiden eınen nıcht mehr auch dann stratbar, wenn sS1€e aut Verlangen des Patıenten
umkehrbaren Verlautehat un! ‚„„der keın be- erfolgt. Hıer werden also die Grenzen sehr entschieden
wulßltes und umweltbezogenes Leben mit eıgener Persön- gezogen. Abgelehnt 1im Sınne des Strafgesetzbuches wird
lichkeitsgestaltung wiırd tühren können‘“‘, beschränkt sıch nıcht Nur die Tötung unheilbar Kranker, und sel CS auf
der Arzt darauf, -die Schmerzen ındern. Zum Eıinsatz Verlangen der Betroftfenen, sondern auch die aktıve We-

bensverkürzung des Sterbenden. (Passıve) Sterbehilfe da-aller der Lebensverlängerung dienenden therapeutischen
Möglichkeiten se1 ET nıcht verpflichtet. 1st begründet, ‚„ WENN eın Hinausschieben des Todes
Es wiıird deutlich, daß es bei den Richtlinien VOTLr allem für den Sterbenden eıne nichtzumutbare Verlängerung des

Leidens bedeutet und das Grundleiden mıt iınfauster Pro-darum geht, mehr rechtliche Klarheıt iın das schwierige
Feld des arztlichen Umgangs mM1t Todkranken un! Ster- eiqen irreversiblen Verlauf gl hat““ Der
benden bringen, dem ÄArzt eınen sıchereren Schutz 1n Sterbeprozeß „beginnt, Wenn die elementaren körperli-

chen Lebenstunktionen erheblich beeinträchtigt sind““seıner Entscheidungsfindung geben un! Juristische
Auseinandersetzungen ın strıttıgen Fällen durch Respek- Seijen diese Lebensgrundlagen derart betroffen, dafß Je-
tierung des Wıillens der Patiıenten oder durch Anhören von lıche Fähigkeıt entfällt, Subjekt oder Träger eigener

Handlungen seın, un: stehe der Tod lebensge-dessen Angehörigen vermeıden. Freilich 'k9mmt damıt
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fährdender Komplikationen bevor, SC1 dem Arzt Cin Spielraum für Fehldeutungen Aktive Sterbehilte als SC-
zielte Lebensverkürzung durch Eınsatz künstlicher Miıttelbreıiter Ermessensspielraum zuzugestehen. Die arztliche

Hılte endet MIT dem FEıntriıtt des Todes Dieser wiırd wiırd der Tötung Sınne des geltenden Rechts gleichge-
„nach dem Stande der medizinıschen Wissenschaft‘‘ 90088 Nur die PaSSLIVC Sterbehiltfe Prozeß des Sterbens

selbst 1ST eigentlichen Sınn Gegenstand un! Bezugstelddem Hırntod gleichgesetzt
Ins Detail geht der Kommentar Sınne der Absıcherung der Richtlinien Es geht letztlich allein Grenzziehun-
der Posıtion des Arztes juristischem Aspekt DiIe CNn Bereich künstlicher Lebensverlängerung VO  - Tod-
Richtlinien sollen klarstellen, W as Bereich der Sterbe- kranken b7zw Sterbenden, also die Bewältigung VO

hılfe die Garantenpflicht des Arztes fällt Problemen, die spezifischer Weıse erst durch den OTFrt-
Maßgebend bleibt ınnerhalb des Rahmens möglıcher PaS- schritt der modernen Mediziıin geschaffen worden sınd

Sterbehilte der Wiılle des Patıienten. Es gilt der Dieses Problem 1ST 1aber ohl 1Ur VO  w} begrenzter Bedeu-
Grundsatz: ‚„Der Wille des Kranken sCc1 oberstes (sesetz.‘“ Lung, un e WAare durchaus CiNC rage wert ob 1er über-
Dessen Wılle bindet den Arzt haupt sovıel Normaufwand gerechttertigt 1ST ob nıcht
Im Falle urteilsunfähigen Patıenten haben sıch die orm Generalklausel die allgemeıne Bestimmung
Heilbemühungen ı Sınne der „Geschäftstührung ohne genugte, da{fß die Behandlung VO  ; Sterbenden oder Tod-
Auftrag“‘ ach dem mutmaßlichen Wıllen des Patıenten kranken, deren Tod abzusehen 1ST auf die Verabreichung

riıchten ] dieser Wılle aber, der Kommentar, SC1 leiıdensmildernder Miıttel beschränkt werden kann, selbst
wenn dadurch der Prozefß des Sterbens beschleunigt wiırd‚nıcht eintach als auf bloße Verlängerung VO  - Schmerzen

und Leiden zı1elend“‘‘ anzusehen Vielmehr könne der Re- Durch die Rıchtlinien, scheint erfolgt lediglich C1NC

spekt VOor der Persönlichkeıit des Sterbenden die Anwen- teilweıse Verlagerung der Problematıik DO Arzt auf den
Patıenten oder dessen Angehörıige Die rage WICdung medizinıscher Ma{fifÖnahmen als nıcht mehr angeze1gtL

erscheinen lassen exorbıitanten Gebrauch VO durch den medizinıschen
VWıe aber sol] der mutmaßliche W lle ermuittelt werden, Fortschrıiutt verfügbar gewordenen Mitteln ZUufr Verlänge-

rung des Krankheitsverlaufs bzw des Sterbens CW1S-WEeNn naheliegt, auft künstliche Lebensverlängerung
verzichten? Der Kommentar geht auft die rage der Eın- SC Sınne vorgebeugt werden könnte 1ST damıt nıcht be-
schätzung früher abgegebener schriftlicher Erklärungen Dafl die Richtlinien auft die sachlich viel

schwierıigere rage, W anl enn der tödlıche VerlaufCIMn Er kommt dem Schlufß ıne solche Erklärung
könne tür die Ermittlung des mutmaß liıchen Wıiıllens ein Krankheıt oder Verletzung einwandtreı teststehe,
gewichtiges Indiz SC1IIl Entscheidend aber SC1 „„der- diesem Rahmen nıcht eingehen 1ST verständlich kın Rest

VO  e} Widerspruch 1ST S1IC dieser Beziehung treilıch da-wartıge mutmaßlıiche Wılle der NUur durch EeE1iNE sorgfäl-
UgE Abwägung aller Umstände des Falles gefunden WCCI- durch EINZSCHANSCH, da{fß S1IC einerSeEeItSs VO  w dem dem Tode
den könne Es gefragt werden, ob der Patıent die nahen Kranken handeln, dessen Krankheitsverlauf ı1rTe-

versibel SCI, un! be1 dem therapeutische Möglichkeiten auftErklärung gegenwWartıgen Augenblick vernünftiger-
würde widerrufen wollen Die Entscheidung liege Leidensmilderung beschränkt werden können. Diese Un-

aber letztlich auf jeden Fall beım AÄArzt terscheidun% INas bedeutsam SC1IH Aber ı1ST enn der Pa-
Durch ihre Detinıitionen und Abgrenzungen 1enT, be1 dem Heilung möglıch ıIST, wirklıch GIimMN dem Tode

naher Kranker? Für den medizınıschen Laien erschöptenschaften die Richtlinien wesentlichen Punkten Klarheıt
Bedeutsam 1STt VOT allem der hlare Trennungsstrich ZW1- sıch da die begrifflichen Unterscheidungsmöglichkeiten
schen aktıver un Sterbehilfe Hıer bleibt eın Seeber
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Was hat Puebla fur dıe Kırche Lateinamerıkas
gebracht?
Ein espräc miıt ardına Paulo Fvarısto rns

m 'Rahmen Veranstaltung “O  x Miısereor ayeılte der brasıliıanıschen Kardıinal, der heute den profiliertesten
Erzbischof VO  S S40 Paulo, Kardıinal Paulo Evarısto Arns, Bischöfen Lateinamerikas gehört, e1N bilanzıerendes 7E

Karlsruhe. Wır benutzten dıe Gelegenheıit, mMA1t dem spräch über dıe Bischofskonferenz V“DO:  S Puebla UN ıhren


